
Jahrgang 47	 Freitag, den 15. Dezember 2023� Nummer 12

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Mitten im Advent nähern wir uns mit großen Schritten dem wahrscheinlich wichtigsten Familienfest des 
Jahres; dem Weihnachtsfest. 
Viele Gedanken und Vorbereitungen sind mit dem Fest verbunden. Dabei spielt die Erfüllung von Wünschen 
– wie in jedem Jahr – eine große Rolle. Manchmal kann es fast schon in selbstgemachten Stress ausarten. 
Wir wünschen Ihnen allen im Advent, dass Sie ankommen. Ankommen bei Ihren Familien. Zeit zum Entspan-
nen. Zeit zum Genießen. Zeit zum Inne halten. Mögen Sie also das, was Ihnen besonders am Herzen liegt, 
ein Stück weit an Weihnachten und auch im neuen Jahr realisieren können. 
Wir alle wirken für Eltmann. Wir wollen, dass es in unserer Stadt gute Arbeits-, Erwerbsmöglichkeiten und 
Lebensbedingungen gibt und sich die Menschen hier wohl fühlen.
Es liegt uns besonders am Herzen, Ihnen für Ihr Engagement im abgelaufenen Jahr zu danken!
Wir wünschen uns, dass wir weiterhin so harmonisch und so freundlich aufeinander zugehen wie bisher, 
dann werden - und das ist besonders wichtig - auch die persönliche Erfüllung und die Freude nicht zu kurz 
kommen. So wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine erholsame und besinnliche Weihnachtszeit, stets 
liebevolle Sorge füreinander und einen guten Start in das neue Jahr. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
Frohe Weihnachten!
Ihre Bürgermeister
Michael Ziegler		  Hans-Georg Häfner		  Peter KleinMichael Ziegler		  Hans-Georg Häfner		  Peter Klein
1. Bürgermeister			   2. Bürgermeister			   3. Bürgermeister
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Amtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Weisbrunn 2 
- Dorferneuerung - 
Nr. LD-B1 – TG 7542

	■ B E K A N N T M A C H U N G 
über den Beginn der Abmarkungs- und Vermes-
sungsarbeiten

In der Dorferneuerung „Flurbereinigung Weisbrunn 2“ wur-
den u.a. Pflanzmaßnahmen in den Randbereichen der Orts-
durchfahrt durchgeführt und der Lembacher Weg neu ausge-
baut. Der Dorfplatz befindet sich derzeit in der Umbauphase.
In der Dorfstraße werden Anfang 2024 Grenzzeichen, die 
durch die Maßnahme der Teilnehmergemeinschaft entfernt 
wurden, wiederhergestellt. Wir gehen hier davon aus, dass 
die geschaffenen Grünanlagen keine Änderung der Grund-
stückgrenzen erforderlich machen.
Um die Eigentumsverhältnisse von Haus- und Hofgrundstü-
cken entlang des Lembacher Weges und später auch am 
Dorfplatz zu klären, treten Mitarbeiter des Amtes für Ländli-
che Entwicklung Unterfranken mit den Grundstückseigentü-
mern in Kontakt. Dabei werden die Grundstücksgrenzen vor 
Ort mit den Eigentümern besprochen und deren Veränderun-
gen in einer Niederschrift festgehalten. Im Anschluss finden 
die notwendigen Abmarkungs- und Vermessungsarbeiten 
statt.
Bei den Arbeiten kann es notwendig sein, die privaten 
Grundstücke betreten zu müssen. Das entsprechende Betre-
tungsrecht ist in § 35 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
geregelt.
Die angebrachten Grenzzeichen erlangen ihre Rechtskraft 
als Grenzpunkte erst mit dem in der Ausführungsanordnung 
des Flurbereinigungsplanes bestimmten Zeitpunkt des Ein-
tritts des neuen Rechtszustandes (§ 61 FlurbG). Bis dahin 
genießen die neu gesetzten Punkte Rechtsschutz als Ver-
messungszeichen nach dem Flurbereinigungsrecht (Art. 9 u. 
22 Abmarkungsgesetz, Art. 23 Gesetz zur Ausführung des 
FlurbG).
Die neuen Grundstücksflächen und eventuelle Ab- und Zu-
gänge zu angrenzenden Grundstücken berechnen sich aus 
den Koordinaten der neuen und alten Grenzpunkte. Die 
vereinbarten Veränderungen an den Grundstücken fließen 
in den sogenannten Flurbereinigungsplan ein, der den Be-
troffenen nach Abschluss aller Maßnahmen im Rahmen der 
Dorferneuerung bekanntgegeben wird.
Würzburg, den 5. Dezember 2023
Der Vorsitzende des Vorstandes
der Teilnehmergemeinschaft
gez.
Lothar Schmitt
Techn. Amtsrat

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt	 Würzburg, 06.12.2023
Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde 	 Telefon:    0228 7090-3596 (juristisch)
Wörthstraße 19, 97082 Würzburg	�  06021 312-3320 (technisch)
3600P-143.3-Ma/103	

	■ Planfeststellungsverfahren für den Ausbau 
der Fahrrinne des Mains in den Stau
haltungen 
Ottendorf (Main-km 345,29 bis Main-km 359,99) 
und Knetzgau (Main-km 359,99 bis Main-km 
367,18), für den Ausbau der unteren und oberen 
Vorhäfen der Schleusen Ottendorf (Main-km 
344,52 bis Main-km 346,36) und Knetzgau 
(Main-km 359,17 bis Main-km 360,55), für den 
Ausbau des unteren Vorhafens der Schleuse Limbach 
(Main-km 366,30 bis Main-km 366,98), für den 
Bau von Schiffsliegestellen im Schutzhafen Haßfurt 
(Main-km 355,44 bis Main-km 355,59) und im 
oberen Vorhafen der Schleuse Knetzgau (Main-km 
360,07 bis Main-km 360,38) und für den Bau einer 
Fahrgastanlegestelle im Schutzhafen Haßfurt 
(Main-km 355,60 bis Main-km 355,74)

Planänderungen 
Bekanntmachung
über die Auslegung von geänderten Plänen des o. g. Vorha-
bens.

I.
Die Bundesrepublik Deutschland (Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes), vertreten durch das 
Wasserstraßen-Neubauamt Aschaffenburg, Hockstraße 10, 
63743 Aschaffenburg (Träger des Vorhabens – TdV), beab-
sichtigt die Bundeswasserstraße Main wie oben angeführt 
auszubauen.
Das Bauvorhaben betrifft die Städte Eltmann, Haßfurt und 
Zeil am Main sowie die Gemeinden Ebelsbach, Gädheim, 
Grettstatt, Knetzgau, Sand am Main, Theres und Wohnfurt. 
Der Plan für das Vorhaben lag in der Zeit vom Montag, 
08.06.2015 bis Mittwoch, 08.07.2015 (jeweils einschließlich) 
während der Dienststunden in den betroffenen Kommunen 
zur Einsicht aus. Am 19.07, 20.07 und 21.07.2016 fanden 
die Erörterungstermine statt, an denen die eingegangenen 
Einwendungen und Stellungnahmen erörtert wurden.
Aufgrund der Eiwendungen und Stellungnahmen und auf-
grund der Erörterungen wurde die Planung teilweise ge-
ändert. Die Planänderungen betreffen die Städte Eltmann, 
Haßfurt und Zeil am Main sowie die Gemeinden Ebelsbach, 
Gädheim, Grettstadt, Knetzgau, Sand am Main, Theres und 
Wonfurt.
Die Planänderungen bestehen im Wesentlichen aus
–	dem Bau einer Fahrgastanlegestelle im Schutzhafen Haß-

furt (Main-km 355,60 bis Main-km 355,74)
–	Ausweisung von Arbeitsstreifen und Zwischenlagerflächen
–	der Ausweisung von Umschlagstellen an der Schleuse Ot-

tendorf bei Main-km 344,98 – Main-km 345,08 sowie bei 
Main-km 345,43 – Main-km 345,54

–	der Ausweisung einer Umschlagstelle an der Schleuse 
Limbach bei Main-km 366,74 – Main-km 366,76

–	der Verlängerung der Wasserski-Strecke (Main-km 347,60 
bis Main-km 348,01) 

–	der Anpassung eines Einleitungsbauwerks bei Main-km 
355,22, linkes Ufer

–	Aktualisierung der verkehrsregelnden Maßnahmen zur Ein-
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bindung der Baustellenzufahrten in das öffentliche Stra-
ßennetz

–	der Inanspruchnahme von weiteren privaten Brauchwas-
serbrunnen (Hinweis: Es handelt sich um Entnahmestellen 
für Mainwasser im Bereich von Uferzurücknahmen, für die 
es Nutzungsverträge gibt.)

–	zusätzlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (LBP 
Maßnahme A22 und A23)

–	dem Wegfall von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
(LBP-Maßnahmen A6, A7, A8, A12, A15 und A17)

–	der Anpassung der Auswirkungen auf Natura 2000-Gebie-
te und zum Artenschutz

–	zusätzlichen Artenschutzmaßnahmen
–	dem Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
–	Änderungen bei der Inanspruchnahme bzw. neue Inan-

spruchnahme von Grundstücken Dritter in den Gemar-
kungen Augsfeld, Eltmann, Hainert, Haßfurt, Horhausen, 
Knetzgau, Limbach, Obertheres, Ottendorf, Sand am 
Main, Schmachtenberg, Steinbach, Untertheres, Wonfurt, 
Zeil am Main und Ziegelanger. 

II.
Für das Bauvorhaben wird nach §§ 14 ff. des Bundeswas-
serstraßengesetzes (WaStrG) in Verbindung mit §§ 72 ff. 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) ein Planfest-
stellungsverfahren durchgeführt. Für das Vorhaben ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der bis 
15.05.2017 geltenden Fassung (im Folgenden UVPG a. F.) 
durchzuführen.
Gemäß § 73 Abs. 8 VwVfG ist, sofern ein ausgelegter Plan 
geändert wird, die Änderung den erstmalig oder stärker als 
bisher Betroffenen mitzuteilen. 

III.
Die geänderten Planunterlagen, insbesondere die Unterla-
gen zu den Umweltauswirkungen nach § 6 UVPG a. F., liegen 
in der Zeit 
von Montag, 08.01.2024 bis Mittwoch, 07.02.2024
(jeweils einschließlich)
während der Dienststunden zur Einsicht aus:
1.	 In der Verwaltungsgemeinschaft Ebelsbach, Georg-Schä-

fer-Straße 56, 97500 Ebelsbach
Montag bis Freitag	 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
zusätzlich
Donnerstag		  von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2.	 Im Bauamt der Stadt Eltmann, Marktplatz 1, 97483 Elt-
mann – Zimmer 0.05
Montag bis Freitag	 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
zusätzlich
Dienstag		  von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und 
Donnerstag		  von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

3.	 Im Rathaus der Gemeinde Grettstadt, Hauptstraße 1, 
97508 Grettstadt
Montag bis Freitag	 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
zusätzlich
Donnerstag		  von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

4.	 Im Bauamt der Stadt Haßfurt, Hauptstraße 5, 97437 Haß-
furt – Zimmer 108
Montag bis Freitag	 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
zusätzlich
Dienstag		  von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und
Donnerstag		  von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

5.	 Im Rathaus der Gemeinde Knetzgau, Am Rathaus 2, 
97478 Knetzgau
Montag bis Freitag	 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
zusätzlich
Dienstag		  von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und
Donnerstag		  von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

6.	 Im Rathaus der Gemeinde Sand am Main, Kirchplatz 2, 
97522 Sand
Montag bis Freitag	 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
zusätzlich
Dienstag		  von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und
Donnerstag		  von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

7.	 In der Verwaltungsgemeinschaft Theres, Rathausstraße 
3, 97531 Theres – in der Bauverwaltung im 2. Oberge-
schoss
Montag		  von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr,
Dienstag & Mittwoch	 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
zusätzlich
Dienstag		  von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und
Freitag		  von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

8.	 Im Rathaus der Stadt Zeil am Main, Marktplatz 8, 97475 
Zeil – Zimmer 6
Montag, Dienstag,
Donnerstag & Freitag	 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
zusätzlich
Montag		  von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr und
Dienstag & Donnerstag	von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

9.	 In der Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde bei der 
Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Wörth-
straße 19, 97082 Würzburg, nach vorheriger Absprache 
unter Telefon 0228 7090-3596.

Die Bekanntmachung und die geänderten Planunterlagen 
können ab dem 08.01.2024 zusätzlich auch im Internet ein-
gesehen werden unter https://www.gdws.wsv.bund.de/Sha-
redDocs/Planfeststellungsverfahren/DE/600_Main_Otten-
dorf_Knetzgau.html.
Im Zweifel ist der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterla-
gen maßgeblich (§ 27a Abs. 1 Satz 4 VwVfG).
Im Einzelnen liegen folgende geänderten Unterlagen aus und 
stehen im Internet zur Verfügung:
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Technische Planung
•	 Erläuterungsbericht (Beilage 1 A)
•	 Bauwerksverzeichnis (Beilage 2 A)
•	 Übersichtsplan (Beilage 3)
•	 Übersichtslageplan Ottendorf (Beilage 4 A)
•	 Übersichtslageplan Knetzgau (Beilage 5 A)
Lagepläne
•	 von Ma-km 344,4 – 345,4 (Beilage 6 A)
•	 von Ma-km 345,4 – 346,4 (Beilage 7 A)
•	 von Ma-km 346,4 – 347,3 (Beilage 8 A)
•	 von Ma-km 347,3 – 348,3 (Beilage 9 A)
•	 von Ma-km 348,3 – 349,2 (Beilage 10 A)
•	 von Ma-km 349,2 – 350,2 (Beilage 11 A)
•	 von Ma-km 350,2 – 351,2 (Beilage 12 A)
•	 von Ma-km 351,2 – 352,2 (Beilage 13 A)
•	 von Ma-km 351,8 – 352,5 (Beilage 13.1)
•	 von Ma-km 352,2 – 353,2 (Beilage 14 A)
•	 von Ma-km 353,2 – 354,2 (Beilage 15 A)
•	 von Ma-km 354,2 – 355,1 (Beilage 16 A)
•	 von Ma-km 355,1 – 356,0 (Beilage 17 A)
•	 von Ma-km 356,0 – 356,8 (Beilage 18 A)
•	 von Ma-km 356,8 – 357,6 (Beilage 19 A)
•	 von Ma-km 357,6 – 358,5 (Beilage 20 A)
•	 von Ma-km 357,6 – 358,5 (Beilage 21 A)
•	 von Ma-km 358,5 – 359,2 (Beilage 22 A)
•	 von Ma-km 359,2 – 360,0 (Beilage 23 A)
•	 von Ma-km 359,2 – 360,0 (Beilage 23.1)
•	 von Ma-km 360,0 – 360,8 (Beilage 24 A)
•	 von Ma-km 360,8 – 361,7 (Beilage 25 A)
•	 von Ma-km 361,7 – 362,7 (Beilage 26 A)
•	 von Ma-km 361,7 – 362,7 (Beilage 26.1)
•	 von Ma-km 361,7 – 362,7 (Beilage 26.2)
•	 von Ma-km 362,7 – 363,5 (Beilage 27 A)
•	 von Ma-km 363,5 – 364,4 (Beilage 28 A)
•	 von Ma-km 364,4 – 365,3 (Beilage 29 A)
•	 von Ma-km 365,3 – 366,2 (Beilage 30 A)
•	 von Ma-km 366,2 – 367,2 (Beilage 31 A)
•	 von Ma-km 367,1 N – 368,0 N (Beilage 31.1)
•	 von Ma-km 367,2 – 367,6 (Beilage 32 A)
•	 Längsschnitt Stauhaltung Ottendorf (Beilage 33)
•	 Längsschnitt Stauhaltung Knetzgau (Beilage 34)
•	 Regelprofile (Deckwerke/unbefestigte Unterwasser

böschung) (Beilage 35)
•	 Querprofile Stauhaltung Ottendorf von Ma-km 344,800 – 

349,800 (Beilage 36 A)
•	 Querprofile Stauhaltung Ottendorf von Ma-km 352,300 – 

355,067 (Beilage 37 A)
•	 Querprofile Stauhaltung Ottendorf von Ma-km 355,090 – 

356,485 (Beilage 38 A)
•	 Querprofile Stauhaltung Ottendorf von Ma-km 356,490 – 

359,830 (Beilage 39 A)
•	 Querprofile Stauhaltung Knetzgau von Ma-km 360,200 – 

362,920 (Beilage 40 A)
•	 Querprofile Stauhaltung Knetzgau von Ma-km 363,000 – 

367,003 (Beilage 41 A)
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
•	 LBP-Erläuterungsbericht (Beilage 87 A)
Lagepläne
•	 von Ma-km 344,4 – 345,4 (Beilage 42 A)
•	 von Ma-km 345,4 – 346,4 (Beilage 43 A)
•	 von Ma-km 346,4 – 347,3 (Beilage 44 A)
•	 von Ma-km 347,3 – 348,3 (Beilage 45 A)
•	 von Ma-km 348,3 – 349,2 (Beilage 46 A)

•	 von Ma-km 349,2 – 350,2 (Beilage 46.1)
•	 von Ma-km 351,2 – 352,2 (Beilage 47 A)
•	 von Ma-km 352,2 – 353,2 (Beilage 48 A)
•	 von Ma-km 353,2 – 354,2 (Beilage 49 A)
•	 von Ma-km 354,2 – 355,1 (Beilage 50 A)
•	 von Ma-km 355,1 – 356,0 (Beilage 51 A)
•	 von Ma-km 356,0 – 356,8 (Beilage 52 A)
•	 von Ma-km 356,8 – 357,6 (Beilage 53 A)
•	 von Ma-km 357,6 – 358,5 (Beilage 54 A)
•	 von Ma-km 357,6 – 358,5 (Beilage 55 A)
•	 von Ma-km 358,5 – 359,2 (Beilage 56 A)
•	 von Ma-km 359,2 – 360,0 (Beilage 57 A)
•	 von Ma-km 360,0 – 360,8 (Beilage 58 A)
•	 von Ma-km 360,8 – 361,7 (Beilage 59 A)
•	 von Ma-km 361,7 – 362,7 (Beilage 60 A)
•	 von Ma-km 362,7 – 363,5 (Beilage 61 A)
•	 von Ma-km 363,5 – 364,4 (Beilage 62 A)
•	 von Ma-km 364,4 – 365,3 (Beilage 63 A)
•	 von Ma-km 365,3 – 366,2 (Beilage 64 A)
•	 von Ma-km 366,2 – 367,2 (Beilage 65 A)
•	 von Ma-km 367,1 N – 368,0 N (Beilage 65.1)
•	 von Ma-km 367,2 – 367,6 (Beilage 66 A)
Grunderwerb
•	 Grunderwerbsverzeichnis (Beilage 67 A)
Lagepläne
•	 von Ma-km 344,4 – 345,4 (Beilage 67.1)
•	 von Ma-km 345,4 – 346,4 (Beilage 68 A)
•	 von Ma-km 346,4 – 347,3 (Beilage 69)
•	 von Ma-km 347,3 – 348,3 (Beilage 69.1)
•	 von Ma-km 348,3 – 349,2 (Beilage 69.2)
•	 von Ma-km 349,2 – 350,2 (Beilage 69.3)
•	 von Ma-km 350,2 – 351,2 (Beilage 69.4)
•	 von Ma-km 351,2 – 352,2 (Beilage 70 A)
•	 von Ma-km 351,8 – 352,5 (Beilage 70.1)
•	 von Ma-km 352,2 – 353,2 (Beilage 70.2)
•	 von Ma-km 353,2 – 354,2 (Beilage 70.3)
•	 von Ma-km 354,2 – 355,1 (Beilage 71 A)
•	 von Ma-km 355,1 – 356,0 (Beilage 72 A)
•	 von Ma-km 356,0 – 356,8 (Beilage 73 A)
•	 von Ma-km 356,8 – 357,6 (Beilage 74 A)
•	 von Ma-km 357,6 – 358,5 (Beilage 75 A)
•	 von Ma-km 357,6 – 358,5 (Beilage 76 A)
•	 von Ma-km 358,5 – 359,2 (Beilage 77 A)
•	 von Ma-km 359,2 – 360,0 (Beilage 78 A)
•	 von Ma-km 359,2 – 360,0 (Beilage 78.1)
•	 von Ma-km 360,0 – 360,8 (Beilage 79 A)
•	 von Ma-km 360,8 – 361,7 (Beilage 79.1)
•	 von Ma-km 361,7 – 362,7 (Beilage 80 A)
•	 von Ma-km 361,7 – 362,7 (Beilage 80.1)
•	 von Ma-km 361,7 – 362,7 (Beilage 80.2)
•	 von Ma-km 362,7 – 363,5 (Beilage 81 A)
•	 von Ma-km 363,5 – 364,4 (Beilage 82 A)
•	 von Ma-km 364,4 – 365,3 (Beilage 83 A)
•	 von Ma-km 365,3 – 366,2 (Beilage 84 A)
•	 von Ma-km 366,2 – 367,2 (Beilage 85 A)
•	 von Ma-km 367,2 – 367,6 (Beilage 86 A)
Anlagen
•	 Umweltverträglichkeitsstudie (Beilage 88)
•	 FFH-Verträglichkeitsstudie (Beilage 89)
•	 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Beilage 90)
•	 Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (Beilage 91)
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IV.
1.	 Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-

den, kann Einwendungen gegen den geänderten Plan 
erheben. Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung 
nach Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach 
der Verwaltungsgerichtsordnung gegen den Planfeststel-
lungsbeschluss einzulegen, können Stellungnahmen zu 
den Planänderungen abgeben. 

	 Die Einwendungen und die Stellungnahmen zu den 
Planänderungen sind zur Vermeidung des Ausschlusses 
bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, also 
bis spätestens

	 Mittwoch, 21.02.2024 (einschließlich)
	 schriftlich oder zur Niederschrift einzureichen bei der 

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Wörth-
straße 19, 97082 Würzburg oder bei einer der unter Ziffer 
III. genannten Gemeinde, Stadt oder Verwaltungsgemein-
schaft, in der die geänderten Pläne zur Einsicht ausliegen. 
Maßgeblich ist der Tag des Eingangs der Einwendung 
bzw. der Stellungnahme, nicht das Datum des Poststem-
pels. 

	 Die Einwendungen bzw. Stellungnahmen gegen die 
Planänderungen müssen Namen und Anschrift des Ein-
wenders/der Einwenderin bzw. der anerkannten Vereini-
gung enthalten, das betroffene Rechtsgut bzw. Interesse 
benennen und die befürchtete Beeinträchtigung darle-
gen. Bei Eigentumsbeeinträchtigungen sind möglichst 
die Flurstücknummern und Gemarkungen der betroffe-
nen Grundstücke anzugeben. 

	 Darüber hinaus wird der Öffentlichkeit Gelegenheit ge-
geben, sich zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens 
gemäß § 9 UVPG a. F. zu äußern. 

	 Es ist nicht erforderlich, bereits erhobenen Eiwendun-
gen und eingereichte Stellungnahmen gegen den ur-
sprünglich ausgelegten Plan erneut einzureichen. Die 
bisher erhobenen Einwendungen und abgegebenen 
Stellungnahmen bleiben weiterhin Gegenstand des 
Planfeststellungsverfahrens, soweit sie sich nicht im 
Zuge der Erörterungen erledigt haben. 

2.	 Nach Ablauf der oben genannten Frist sind Einwen-
dungen Privater ebenso wie Stellungnahmen von an-
erkannten Vereinigungen gegen die Planänderungen 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen. Dieser Ausschluss beschränkt 
sich bei Einwendungen und Stellungnahmen, die sich auf 
die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG a. F. beziehen, nur 
auf dieses Verwaltungsverfahren. Ansprüche wegen nicht 
voraussehbarer nachteiliger Wirkungen des Vorhabens 
können auch nach Ablauf der Einwendungsfrist geltend 
gemacht werden gemäß § 75 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 VwVfG.

3.	 Von einer erneuten Erörterung kann im Regelfall abgese-
hen werden (§ 14a Nr. 2 WaStrG). Falls die Anhörungs- 
und Planfeststellungsbehörde trotz dessen einen Termin 
durchführt, an dem die rechtzeitig erhobenen Einwen-
dungen und die rechtzeitig eingereichten Stellungnah-
men zu den Planänderungen erörtert werden, wird dieser 
gesondert bekannt gemacht. Es wird bereits jetzt darauf 
hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch 
ohne ihn verhandelt werden kann. 

4.	 Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben und die 
anerkannten Vereinigungen, die Stellungnahmen ab-

gegeben haben sowie diejenigen, die sich zu den Um-
weltauswirkungen der Planänderungen geäußert haben, 
können von dem Erörterungstermin durch öffentliche 
Bekanntmachung benachrichtigt werden sowie die Zu-
stellung der Entscheidung über die Einwendungen durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn außer 
der Benachrichtigung der Behörden und des TdV mehr 
als 50 Benachrichtigungen oder außer der Zustellung der 
Entscheidung an den TdV mehr als 50 Zustellungen vor-
zunehmen sind.

5.	 Vom Beginn der Auslegung der geänderten Planunterla-
gen an (08.01.2024) tritt für die dadurch erstmals betrof-
fenen Grundstücke eine Veränderungssperre nach § 15 
WaStrG ein. Für alle anderen betroffenen Grundstücke 
ist die Veränderungssperre nach § 15 WaStrG bereits ab 
08.06.2015 eingetreten. 

	 Veränderungssperre bedeutet, dass bis zur Inanspruch-
nahme der Flächen bzw. bis zur Unanfechtbarkeit des 
Planfeststellungsbeschlusses wesentlich wertsteigernde 
oder die geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwe-
rende Veränderungen nicht vorgenommen werden dür-
fen. Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vor-
her begonnen worden sind, Unterhaltungsarbeiten und 
die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
davon nicht berührt. Unzulässige Veränderungen bleiben 
bei der Anordnung von Vorkehrungen und Anlagen (§ 74 
Abs. 2 VwVfG, § 14b Nr. 1 WaStrG) und im Entschädi-
gungsverfahren unberücksichtigt. 

V.
Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des o. g. Plan-
feststellungsverfahrens von der Planfeststellungsbehörde 
ermittelte, vom TdV übermittelte oder in Einwendungen und 
Stellungnahmen mitgeteilte personenbezogene Daten (z. B. 
Name, Adresse, Betroffenheit etc.) ausschließlich für das 
Planfeststellungsverfahren erhoben, gespeichert und verar-
beitet werden. Die personenbezogenen Daten werden be-
nötigt, um den Umfang der Betroffenheit beurteilen zu kön-
nen und ein ordnungsgemäßes Planfeststellungsverfahren 
durchzuführen. Die personenbezogenen Daten werden ggf. 
an den TdV und die für diesen tätigen Dritte weitergereicht. 
Es handelt sich um eine erforderliche Verarbeitung gemäß 
Art. 6 Abs. 1 S 1 lit. e) DSGVO. Für weitere Einzelheiten wird 
auf die „Hinweise zum Datenschutz in der Planfeststellung“ 
auf der Internetseite https://www.gdws.wsv.bund.de/DE/
wasserstrassen/planfeststellung/Datenschutz_Planfeststel-
lung.html 
verwiesen. In Bezug auf die Barrierefreiheit der zur Veröffent-
lichung vorgesehenen Dokumente wird auf die Erklärung zur 
Barrierefreiheit auf der Homepage der GDWS verwiesen: ht-
tps://www.gdws.wsv.bund.de/DE/service-navi/Barrierefrei-
heit/Barrierefreiheit_node.html
Im Auftrag
gez. Strifsky
Regierungsrätin
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Mitteilungen aus dem RathausMitteilungen aus dem Rathaus

	■ Erscheinungsdatum des nächsten Amts- 
und Mitteilungsblattes

Das nächste Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Eltmann 
erscheint am Freitag, 26. Januar 2024 Redaktionelle Inhal-
te, Veröffentlichungstexte und Bilder können per E-Mail an 
Hr. Schilling (amtsblatt@eltmann.de) bis zum 12.01.2024 ge-
sendet werden. 
Eine Übersicht der jeweiligen Erscheinungstage im Jahr fin-
den Sie auch auf www.eltmann.de/stadt-verwaltung/amts-
blatt 

	■ Einwohnerstatistik
November  2023
Anmeldungen:	 46
Abmeldungen:	 13	 Einwohnerstand:
Geburten:	 3	 Hauptwohnsitz:	 5567
Sterbefälle:	 2	 Nebenwohnsitz:	277
Umzüge:	 12	 GESAMT:	 5.844

	■ Fundsachen 

Fund-Nr. Gegenstand Datum Ort 
29/2023 Fahrradpumpe 03.07.2023 Fahrradweg 

Höhe Mainlände
30/2023 Silberner Ring 23.07.2023 Biertage
31/2023 Babymütze grün/

blau
23.07.2023 Biertage

32/2023 Herrenbrille Metall 
silber

23.07.2023 Biertage

33/2023 Herrenjacke grau 
XXL

23.07.2023 Biertage

34/2023 3 Schlüssel am 
Ring

01.08.2023 Wallburg  
Realschule

35/2023 2 Schlüssel m. 
schwarzen Kopf

01.08.2023 Wallburg  
Realschule

37/2023 Silber/Anthrazit 
Brille Metall

01.08.2023 Wallburg  
Realschule

38/2023 Roter Einzelschlüs-
sel

01.08.2023 Wallburg  
Realschule

40/2023 Autoschlüssel 
Renault

21.08.2023 Roßstadt  
Brauereihof

41/2023 Kinder-Sonnenbrille 
Rot/Silber Metall

22.08.2023 Limbacher Flur

42/2023 Goldene Damen 
Uhr mit grauem 
Lederarmband

14.04.2023 Praxis Dr. Beck

44/2023 Boot mit Trailer 25.08.2023 Industriestraße
45/2023 Rucksack rosa 30.09.2023 Alte Mauer
46/2023 Schlüsselanhän-

ger schwarz/weiß 
geflochten mit Figur 
schw./weiß

20.10.2023 Grundschule

47/2023 1 Ohrring Gold 22.10.2023 Sportplatz  
Eltmann

48/2023 VW Schlüssel 25.10.2023 Eltmann

50/2023 2 Schlüssel mit 
Anhänger

31.10.2023 Rathaus  
Eingang

51/2023 Schwarze Metall-
brille

27.10.2023 Raiffeisenbank 
Eltmann

52/2023 Schwarze Fest-
platte

17.11.2023 Musikkneipe 
Eltmann

53/2023 Schwarze Lesebrille 25.11.2023 Weg Kapelle 
Richtung Looch

54/2023 Fahrrad schwarz/rot 06.11.2023 Schottenstraße
55/2023 Schwarze Hand-

schuhe
30.11.2023 Sparkasse

Abzuholen bzw. Auskünfte im Fundamt/Meldeamt im Ritz, 
Marktplatz 7, Tel. 09522/899-11, E-Mail: ewo@eltmann.de.

	■ Vermisste Gegenstände/Fundsuche
Folgende Gegenstände werden vermisst:

Lfd.-Nr. Datum Verlust verlorener Gegenstand
031 21.08.2023 2 Schlüssel mit Anhänger

032 14.09.2023 Geldbeutel hellbraun mit schwarzem 
Fleck

033 14.09.2023 Schlüsselbund mit 3 Fellknäuel, 
mehrere Schlüssel

034 15.09.2023 Jacket
036 08.09.2023 Fiat Schlüssel mit Anhänger und 

Toröffner
037 19.09.2023 Spiegelleuchte mit Leuchtmittel, silber
039 24.10.2023 Winterjacke schwarz
040 03.11.2023 Geldbeutel m. Ausweis u. div. Karten
041 06.11.2023 Geldbeutel schwarz m. Kette
042 07.11.2023 Schlüsselmäppchen rot m. Schlüsseln
043 15.11.2023 Fahrrad
044 27.11.2023 Toyota Autoschlüssel

Falls Sie einen der oben genannten Gegenstände gefunden 
haben, melden Sie sich bitte im Fundamt/Meldeamt im Ritz, 
Marktplatz 7, Tel. 09522/899-11, E-Mail: ewo@eltmann.de.

	■ Abfuhrtermine & Müllentsorgung

Abfallart: Leerung am:
Biomülltonne DO, 11.01. + MI, 24.01.
Restmülltonne (2-wöchentlich) DO, 04.01. + MI, 17.01. +  

MI, 31.01.
Restmülltonne (4-wöchentlich) MI, 17.01.
Altpapier DO, 04.01. + MI, 31.01.
Gelbe Tonne MO, 08.01.

Öffnungszeiten Wertstoffhof Eltmann:
Di 	15:30 – 17:00 Uhr (Sommerzeit)
Di 	15:00 – 16:30 Uhr (Winterzeit)
Do 	15:30 – 17:00 Uhr (Sommerzeit)
Do 	15:00 – 16:30 Uhr (Winterzeit)
Sa 	09:00 – 12:00 Uhr
Weitere Informationen:�
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge
Zwerchmaingasse 14, 97437 Haßfurt, Telefon: 09521 27-142,  
E-Mail: info@awhas.de, Web: www.awhas.de
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Grundstück mittelbar erschließenden öffentli-
chen Straße zur Verhütung von Gefahren für 
Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz auf 
eigene Kosten in sicherem Zustand zu erhal-
ten.
Das bedeutet, dass die Gehbahnen an Werk-
tagen ab 7:00 Uhr und an Sonn- und gesetz-
lichen Feiertagen ab 8:00 Uhr von Schnee zu 
räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte 
mit Sand oder anderen abstumpfenden, jedoch nicht mit ät-
zenden Stoffen zu bestreuen oder von Eis zu befreien sind. 
Gehbahnen sind nicht nur Gehwege sondern auch Seiten- 
oder Mehrzweckstreifen!
Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis um 20:00 Uhr so oft 
zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren erforder-
lich ist. Der geräumte Schnee bzw. die Eisreste sind neben 
der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet 
oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlauf-
schächte und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung 
freizuhalten.
Die Stadtverwaltung bittet die Grundstückseigentümer und 
sonstige Verpflichteten in ihrem eigenen Interesse auf diese 
Bestimmungen der „Verordnung über die Reinhaltung und 
Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der 
Gehbahnen im Winter in der Stadt Eltmann“ zu achten. Eine 
Nichtbeachtung kann bei Unfällen usw. erhebliche Folgen 
haben.

Vernünftiger Einsatz von Streusalz
Der Stadt Eltmann ist es in diesem Zusammenhang ein Anlie-
gen, allen Bürgerinnen und Bürgern den vernünftigen Einsatz 
von Streusalzen ans Herz zu legen.
Streusalze können Böden, Bäume und Sträucher, die Pfoten 
von Tieren aber auch Fische und andere Lebewesen in Ge-
wässern schädigen und durch Versickern sogar das Grund-
wasser belasten.
Hier einige Empfehlungen für ein vernünftiges Räumen und 
Sichern von Gehbahnen im Winter:
•	 Bevorzugt Schnee räumen. Schnee nicht durch übermäßi-

ges Streuen von Salz abtauen lassen
•	 Gehwege mit vorwiegend abstumpfenden Mitteln wie 

Sand und Splitt oder geeignete mit dem Umweltzeichen 
„Blauer Engel“ ausgezeichnete Produkte oder Granulate 
streuen. Achten Sie jedoch darauf, dass die verwendeten 
Materialien nach dem Eis- bzw. Schneeereignis wieder von 
den Gehwegen entfernt werden (Verschmutzung des Geh-
weges)

•	 Salze nur selten und in geringen Mengen bei extremen 
Wetterlagen wie beispielsweise Blitzeis oder an gefährli-
chen Stellen wie Treppen oder starken Steigungen einset-
zen.

Die Stadt Eltmann beabsichtigt nicht, wie es in anderen oft 
größeren Kommunen bereits der Fall ist, den Einsatz von 
Streusalz grundsätzlich zu verbieten. Es wird auf die Vernunft 
des Einzelnen vertraut.

Wir rufen zur gegen-
seitigen Rücksicht-
nahme im Straßen-
verkehr auf und 
wünschen zugleich 
allen Bürgerinnen 
und Bürgern für die-
sen Winter eine scha-
densfreie Nutzung 
der Verkehrsflächen.

	■ Sportlerehrung
Die Stadt Eltmann möchte im kommenden Frühjahr die er-
folgreichen Sportler*innen aus dem vergangen Jahr 2023 
ehren. Wir bitten deshalb die Vereinsvorsitzenden, die zu 
ehrenden Sportler bis zum 31.12.2023 der Stadtverwaltung 
Eltmann unter Tel. 09522 / 899 70 bzw. info@eltmann.de zu 
melden.

	■ Winterdienst 

Die Straßen werden entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung 
geräumt und gestreut. Vorrang haben hierbei Schulwege und 
Ortsverbindungsstraßen. Das Winterdienstteam ist bestrebt, 
den Winterdienst möglichst auf allen Haupterschließungs-
straßen durchzuführen. Anschließend werden die anderen 
Verkehrsflächen entsprechend des Räum- und Streuplanes 
der Stadt Eltmann abgearbeitet. Die Stadt Eltmann bittet da-
her um Verständnis, dass nicht überall gleichzeitig gestreut 
bzw. geräumt werden kann. Es stehen auch an verschiede-
nen Gefahrenstellen entsprechende Streugutbehälter zur öf-
fentlichen und erlaubten Nutzung bereit.
Wir bitten Sie darauf zu achten, nicht in Engstellen zu parken, 
um den überbreiten Winterdienstfahrzeugen ein Durchkom-
men zu gestatten. Leider war dies im vergangenen Jahr - vor 
allen in den Siedlungsgebieten - häufig nicht der Fall. Außer-
dem weisen wir darauf hin, dass in den Ortsstraßen aufgrund 
der versetzten Beparkung ein ordentlicher Winterdienst oft 
nicht möglich ist, da die entsprechende Restdurchfahrtsbrei-
te von min. 3 m nicht eingehalten wird. Selbst für Rettungs-
fahrzeuge wie Feuerwehr, Krankenwagen etc. ist ein Durch-
kommen oft unmöglich. 
Damit der städtische Winterdienst seinen Räum- und 
Streupflichten auch nachkommen kann, sind wir auf Ihre 
Mithilfe angewiesen:
•	 Gewähren Sie unseren Fahrzeugen immer eine Durch-

fahrtsbreite von mindestens 3 Metern
•	 Räumen Sie den Schnee von Ihrer Hof- oder Garagenein-

fahrt nicht auf die Straße, sondern belassen Sie ihn auf Ih-
rem Grundstück

•	 Halten Sie Wendeflächen frei, unsere Räumfahrzeuge ha-
ben große Wendekreise nicht nur im Winter (Ein Wende-
hammer ist grundsätzlich ganzjährig frei zu halten!)

•	 Jeder Verkehrsteilnehmer sollte sich der Witterung ange-
passt verhalten

•	 Auf den Gehweg überhängende Äste/Sträucher abschnei-
den

Räum- und Streupflicht für Gehbahnen
Laut „Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der 
öffentlichen Straßen und Sicherung der Gehbahnen im Win-
ter in der Stadt Eltmann“ haben die Vorder- und Hinterlieger 
die Gehbahnen der an ihr Grundstück angrenzenden oder ihr 
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	■ „Herzlich willkommen“ sind alle Gäste in 
Eltmann

Mit neuen Eingangstafeln und einem schönen Erschei-
nungsbild heißt Eltmann seine Gäste an den Zufahrten 
der Stadt herzlich willkommen. Die alten Schilder hatten 
ihren Dienst getan, waren baulich und optisch etwas ver-
braucht und deswegen entschied sich der Stadtrat für 
diesen neuen Akzent. 
Mit großen Lettern geschrieben, kann man schon von weitem 
lesen, „Herzlich willkommen“ und „Eltmannn – hier beginnt 
der Süden“, das Motto, das auf ein Goethe-Zitat zurückgeht. 
Die Tafeln verweisen dabei auf Eltmann als erste Fair-Trade-
Stadt im Landkreis Haßberge, die auch den Übergang vom 
„fränkischen Weinland“ ins „Bier-Franken“ bildet. Ebenso 
wird auf den Naturpark Steigerwald und auf die französische 
Partnerstadt „Saint Paul Trois-Chateaux“ verwiesen.
Die neuen Willkommens-Tafeln wurden von einer Werbe-
agentur entworfen, von der Metallfirma Hümmer aus Eltmann 
gestaltet und mit dem Bauhof an gut einsehbaren Punkten 
an allen Straßeneinfahrten zu Eltmann aufgestellt. 
Bericht: Günther Geiling

	■ Wehrsteg über den Main in Limbach 
geschlossen

Aufgrund nicht gewährleisteter Verkehrssicherheit hat das 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt – Außenstelle Haßfurt - 
den Wehrsteg über den Main in Limbach geschlossen.
Die schnelle Verbindung bzw. der Wanderweg ist daher bis 
auf weiteres leider nicht mehr betretbar. Ein genauer Zeit-
raum/Datum kann leider nicht genannt werden.
Die Stadt Eltmann und das Wasserstraßen- und Schifffahrt-
samt – Außenstelle Haßfurt – bitten um Einhaltung und Ver-
ständnis für diese Maßnahme.

Stadtarchiv EltmannStadtarchiv Eltmann

	■ „Am Dinstag nach dem Obristenn“
Ortsgeschichtlich kundigen Eltmannerinnen und Eltmannern 
ist diese altertümliche Datumsangabe sicher geläufig und sie 
wissen dann auch, daß dieser Tag im Jahr 1335 auf den 10. 
Januar fiel. Damals ließ der römisch-deutsche Kaiser Ludwig 
IV, genannt „der Bayer“, in München eine Urkunde darüber 
ausfertigen, daß er Eltmann das Stadt- und Marktrecht ver-
liehen habe. Das auf Pergament geschriebene Original von 
1335 ist leider in den Wirren der Zeit verlorengegangen, aber 
in Eltmann hatte man vorgesorgt und etwa um das Jahr 1500 
eine Abschrift des Urkundentextes in das sogenannte Stadt-
buch Nr. 2 eingetragen. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts ist 
jedoch auch dieses Buch aus dem lange sehr vernachlässig-
ten Stadtarchiv „verschwunden“, so daß man sich nur noch 
auf die Abschrift dieser Abschrift berufen konnte, die Georg 
Göpfert noch zu Anfang des Jahrhunderts in seine Chronik 
aufgenommen hatte. Dort kann man den Wortlaut auf Seite 
126f nachlesen, ebenso in der Diller’schen Chronik auf Seite 
32.

IMPRESSUM
Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Eltmann mit ihren Stadtteilen 
Das Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Eltmann mit ihren Stadtteilen 
erscheint monatlich jeweils am letzten Freitag. Die Verteilung erfolgt kos-
tenlos an alle erreichbaren Haushalte im Verbreitungsgebiet.
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Stadt Eltmann, vertreten durch den Ersten Bürgermeister Michael Ziegler, 
Marktplatz 1, 97483 Eltmann
Druck und Verlag: 
Holch Medien Service, Haselnussstraße 23, 97500 Ebelsbach
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt: 
Der Erste Bürgermeister Michael Ziegler, Marktplatz 1, 97483 Eltmann
Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Ute Holch, Holch Medien Service
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. Für Anzeigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und die Preisliste Nr. 2 vom 01.01.2019.
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Doch nun ist das Stadtbuch, nachdem es etwa sechs Jahr-
zehnte außerhalb von Eltmann aufbewahrt wurde, wieder in 
das Stadtarchiv zurückgekehrt. Da wohl noch kaum jemand 
aus der derzeit lebenden Eltmanner Einwohnerschaft jemals 
das Dokument der Stadtrechtverleihung in seiner ältesten 
bekannten Form gesehen haben dürfte, wird es hier kom-
plett abgebildet. Zur Orientierung in dem für heutige Augen 
doch recht ungewohnten Schriftbild: Die Datierung „[…] Am 
Dinstag nach dem Obristenn“ befindet sich am Beginn der 
zweiten Seite (letztes Wort der ersten bis zum Ende der zwei-
ten Zeile).
Thomas Schindler
Stadtarchiv Eltmann

BereitschaftsdiensteBereitschaftsdienste

	■ Notdienst der Zahnärzte
Die aktuellen Notdienstpläne der Zahnärzte finden Sie unter 
https://www.notdienst-zahn.de
Die jeweiligen Praxiszeiten an den Wochenenden und Feier-
tagen sind von 10.00 bis 12.00 Uhr und 18.00 bis 19.00 Uhr.

	■ Notdienst der Apotheken
01.01.	 Fuchs-Apotheke Knetzgau
02.01.	 Einhorn-Apotheke Haßfurt
03.01.	 Rosen-Apotheke Ebelsbach
04.01.	 St. Christophorus-Apotheke Sand

Wir wünschen Ihnen eine frohe 
und entspannte Adventszeit,

... bleiben Sie gesund!
www.loewen-apotheke-eltmann.de 
Zinkenstr. 5  · 97483 Eltmann · Tel. 09522 950395

I H R E  A P O T H E K E  I N  E L T M A N N

05.01.	 Aurach-Apotheke Trossenfurt
06.01.	 Linden-Apotheke Zeil
07.01.	 Stadt-Apotheke Haßfurt
08.01.	 Rats-Apotheke Zeil
09.01.	 Löwen-Apotheke Eltmann
10.01.	 Fuchs-Apotheke Knetzgau
11.01.	 Einhorn-Apotheke Haßfurt
12.01.	 Rosen-Apotheke Ebelsbach
13.01.	 St. Christophorus-Apotheke Sand
14.01.	 Aurach-Apotheke Trossenfurt
15.01.	 Linden-Apotheke Zeil
16.01.	 Stadt-Apotheke Haßfurt
17.01.	 Rats-Apotheke Zeil
18.01.	 Löwen-Apotheke Eltmann
19.01.	 Fuchs-Apotheke Knetzgau
20.01.	 Einhorn-Apotheke Haßfurt
21.01.	 Rosen-Apotheke Ebelsbach
22.01.	 St. Christophorus-Apotheke Sand
23.01.	 Aurach-Apotheke Trossenfurt
24.01.	 Linden-Apotheke Zeil
25.01.	 Stadt-Apotheke Haßfurt
26.01.	 Rats-Apotheke Zeil
27.01.	 Löwen-Apotheke Eltmann
28.01.	 Fuchs-Apotheke Knetzgau
29.01.	 Einhorn-Apotheke Haßfurt
30.01.	 Rosen-Apotheke Ebelsbach
31.01.	 St. Christophorus-Apotheke Sand

Kirchliche NachrichtenKirchliche Nachrichten

	■ Wer möchte Besuch 
von den Sternsingern? 

Die Sternsinger kommen wieder! 
Am 6. Januar 2024 sind die kleinen & großen Könige der 
Pfarrei Eltmann wieder in den Straßen von unterwegs. 
Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+24“ bringen sie den 
Segen zu den Menschen, sammeln Spenden für benach-
teiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu 
einem wahren Segen.
Unter dem Motto: „Gemeinsam für unsere Erde – in 
Amazonien und weltweit“ findet die Aktion Dreikönigs-
singen 2024 statt. 
Wie im letzten Jahr, bitten wir Sie um Anmeldung, 
wenn Sie einen Besuch der Sternsinger wünschen, 
leider ist es uns nicht möglich alle Häuser bei geringer 
Sternsingergruppen zu besuchen. Die Anmeldung bis 
spätestens Freitag, den 22. Dezember 2023 möglich 
und zwar über das Pfarrbüro Tel: 09522-708940, über 
Listen zum Eintragen in der Stadtpfarrkirche und 
per Mail pfarrei.eltmann@bistum-wuerzburg.de. An-
meldung die nach dem 22. Dezember 2023 eingehen 
können nicht berücksichtigt werden. Wir bitten um 
ihr Verständnis.
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Vereine und VerbändeVereine und Verbände

	■ Jahresprogramm 2024 für die�  
Kindergruppe des OGV Eltmann

Liebe Eltern, liebe Kinder,
wir freuen uns schon auf das kommende 
Gartenjahr und eine hoffentlich tolle Ernte!
Für die regelmäßige Teilnahme Ihres Kindes ist eine Anmel-
dung im Obst- und Gartenbauverein Eltmann aus versiche-
rungstechnischen Gründen Pflicht. Sie erhalten das An-
meldeformular von der Kinder-und Jugendleiterin Sabrina 
Schneider (E-Mail-Adresse: sabrina.roomer@gmx.de).
Uhrzeit und Datum teilen wir Ihnen jeweils im Vormonat mit, 
wobei die Termine hauptsächlich am Freitag- oder Samstag-
nachmittag stattfinden werden. Bitte melden Sie Ihre Kinder 
unter der oben genannten E-Mail-Adresse rechtzeitig an, da-
mit für alle Kinder das benötigte Material bereitgestellt wer-
den kann.
Wir hoffen es ist für jeden was dabei :)
Euer Obst- und Gartenbauverein Eltmann

	 März
•	 Lieblingsobst- und Gemüsesorten im Keimkasten säen
	 April
•	 Kartoffeln stecken
•	 Bodenprobe: Wie geht es unserer Erde im Garten?
	 Mai
•	 gesätes Obst- und Gemüse pflanzen und mulchen
•	 Wachstumsvergleich: Vom Samenkorn zur Pflanze
	 Juni
•	 Gießen: Wer braucht am meisten Wasser?
•	 Abkühlung: Fruchteis herstellen und genießen
	 Juli
•	� Sonne oder Schatten: Wo fühlen sich unsere Pflanzen 

wohl?
•	� Wasserspeichern im Sommer: Wo können Pflanzen 

Wasser speichern?
	 August
•	 Saatgut gewinnen und richtig aufbewahren
•	 Wintergemüse säen
	 September
•	 gesätes Obst und Gemüse ernten
•	 Trauben- und Apfelsaft pressen und probieren
	 Oktober
•	� „Erdkühlschrank“: Wie/Wo bleibt unser Obst und  

Gemüse frisch?
•	 Popcornherstellung vom Mais aus dem Garten

	■ Vorankündigung Basar „Alles fürs Kind“
Das Team der Kolpingfamilie Eltmann teilt mit, dass der 
nächste Basar „Alles fürs Kind“ am Sonntag, den 25.02.2024 
von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr in der Stadthalle Eltmann statt-
findet.

	■ Veranstaltungskalender für 2024
Die Terminbesprechung für den Veranstaltungskalender 
2024 findet am Donnerstag, 11.01.2024 um 19:00 Uhr im 
Gasthaus „Mainterrasse“, Landrichter-Kummer-Straße 22, in 
Eltmann statt.
Bürgermeister Ziegler lädt alle Veranstalter, Vereinsvor-
stände und Organisatoren hierzu herzlich ein. 

 Varieté - Zirkus 
     

   Sonntag 07. Januar 2024
     iin der Stadthalle Eltmann

 

     Einlass 14.15 Uhr / Beginn 15.00 Uhr / Ort: Stadthalle Eltmann

     Eintritt 24 Euro ///  14 € Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 

Der Erlös kommt dem Trinkwasserprojekt 
von unserem Kaplan Bill Mikambu zu Gute.    

Kartenvorverkauf im Pfarrbüro Eltmann 
Di bis Fr 9:00 bis 12:00 und Mi 14:00 bis 16:00 Uhr

Joe Walthera & Pafema 
Künstler des Jahres - Zauber und Varietékunst                                                                                               

Daniel Hochsteiner
Weltklasse Tempojongleur Künstler des Jahres - Artistik
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	■ Einladung zur Jahreshauptversammlung 
der Jagdangliederungsgenossenschaft 
Weisbrunn verbunden mit Neuwahlen der 
Vorstandschaft

Am Sonntag, den 07.01.2024 findet um 18:00 Uhr im  
Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus Weisbrunn die 
diesjährige Jahreshauptversammlung verbunden mit der 
Neuwahl der Vorstandschaft statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Rechenschaftsbericht
3. Kassenbericht
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Beschlussfassung zur Verwendung des Jagdschillings
6. Informationen zum Jagdpachtvertrag
7. Wünsche und Anträge
8. Neuwahlen
Zu dieser Versammlung sind alle Grundholden der Flurge-
markung Weisbrunn recht herzlich eingeladen.

	■ Abgabe von Veranstaltungsterminen für das Jahr 2024
Liebe Vereine und Verbände, 
für die Erstellung unseres städtischen Veranstaltungskalenders 2024 möchten wir Sie bitten, uns Ihre Veranstaltungstermine 
für das Jahr 2024 bis 31.12.2023 telefonisch oder schriftlich mitzuteilen. 
Wir benötigen folgende Angaben:

Tag Datum Veranstaltung Veranstalter Beginn Eintritt Anmeldung 
erforderlich ?

Samstag 31.07.2024 Straßenfest TSV Beispiel 15:00 Uhr Kostenfrei Bei Mustermann

Bitte melden Sie sich bei uns im Ritz unter Tel.: 09522/899 70 oder per Mail an ritz@eltmann.de

	■ Januar

Mo. 01.01. 17:00  Uhr Neujahrssegen in Limbach am Dorfplatz 
Organisator: Kirchenverwaltung u. Pfarrgemeinderat

Mi. 03.01. Blutspende BRK in der Stadthalle

Do. 04.01. 15:30 –  
16:30 Uhr

Vorlesestunde in der Kath. Öffentlichen Bücherei Eltmann für Kinder von 4–7 Jahren.  
Anmeldung per mail: bucheltmann@outlook.de

Sa. 06.01. Jahreshauptversammlung Fischer- u. Anglerverein „Wallburg Eltmann“

So. 07.01. 15:00 Uhr Varietè und Zirkus in der Stadthalle Eltmann, Organisator Pfarrbüro Eltmann.  
Kartenvorverkauf im Pfarrbüro.  
Der Erlös kommt dem Trinkwasserprojekt von Kaplan Bill Mikambu zu Gute.

Di. 09.01. 14:00 Uhr Seniorentreffen Eltmann im Kolpinghaus 
Seniorenkreis Pfarrei Eltmann

Do. 11.01. 19:00 Uhr Terminbesprechung für den Veranstaltungskalender in der Mainterrasse Eltmann.  
Eingeladen alle Veranstalter, Vereinsvorstände und Organisatoren (auch aus den Ortsteilen)

Fr. 12.01. 18:00 Uhr Kesselfleischessen beim TSV Limbach im Sportheim

So. 14.01. 14:00 Uhr Zünftiger Neujahrsempfang mit der CSU Eltmann. Treffpunkt an der Wurzhütte

Sa. 27.01. 15:00 Uhr Winterwanderung des Gesangverein Limbach, Start am Dorfplatz

VeranstaltungskalenderVeranstaltungskalender

Starten Sie mit uns in das neue Jahr  
bei einem zünftigen Neujahrsempfang!  

Sonntag, 14. Januar 2024 - 14 Uhr  
Treffpunkt an der Wurzhütte  
Wir machen zu Fuß eine Besichtigung 

des Neubaugebiets Am Hahn sowie 

des Hackschnitzelwerks. 

Ab ca. 15 Uhr Einkehr in der Wurzhütte 


Der CSU Ortsverband Eltmann freut sich auf  
regen Austausch und  gesellige Stunden  

mit Mitgliedern und Freunden!

Willkommen 2024 

Christlich Soziale Union 
Ortsverband Eltmann



Eltmann	 - 12 -� Nr. 12/23

Sonstige MitteilungenSonstige Mitteilungen

	■ LIEBE DEINE STADT 
Das Leserfoto des Monats

Das Leserfoto dieser Ausgabe stammt 
von Herrn Carsten Stöcker und zeigt den 
Main in Eltmann.

Vielen Dank für diese Einsendung.

Und was bedeutet Heimat für Sie? Schi-
cken Sie Ihre schönsten Impressionen 
oder Sprüche zum Thema Heimat an 
info@eltmann.de. Die beste Einsendung 
veröffentlichen wir im nächsten Amts-
blatt. 
Wir sind gespannt auf Ihre Einsendun-
gen.

	■ Kinderkrippe ab dem 3. Advent in der 
Sakramentskapelle

Sicher nicht jedem bekannt, befindet sich seit langen Jah-
ren in der an die Pfarrkirche angebauten Sakramentskapelle 
eine „Kinderkrippe“. Ihre Besonderheit ist, dass sie auf dem 
Fußboden, ohne Hürden für Kinder aufgebaut ist. Die Figuren 
sind eingekleidet. Die Kamele, Ochs und Esel sind eigens für 
diese Krippe angefertigt worden. Die Schafherde bekommt 
hin und wieder Zuwachs, wenn Kinder ihre Einzelschafe von 
zu Hause dazugesellen. Der Krippenbauer freut sich, wenn 
Kinder dafür sorgen, dass die Schäfchen mal einen anderen 
Weideplatz bekommen und sich die Herde neuformiert. Die-
se Krippe wird von der Kolpingsfamilie Eltmann betreut. Über 
die Zeit vom 3. Advent bis Mariä Lichtmess (2.Februar) ver-
ändert sich die Darstellung entsprechend den Ereignissen. 
•	� Die hochschwangere Maria mit Josef und dem Esel auf 

dem Weg nach Bethlehem
•	 Ankunft im Stall, Jesus in der Krippe
•	 Die drei Könige auf dem Weg zur Krippe
•	 Verehrung des Jesuskindes durch die Könige
•	 Rückreise der Könige

	■ Christbaumsammlung am 13.01.24
Die Kolpingjugend bedankt sich bei allen, die seit Jahren den 
Abholservice gerne gegen eine Spende nutzen. Das Geld 
wird über das Kolpingwerk International weitergegeben. Dort 
wird es für Gemeinschaftseinrichtungen wie Wasserversor-
gung, Schulausstattung und vieles mehr verwendet. 
Wir werden im Mitteilungsblatt Februar berichten.
Die meisten Mitbürger bringen den Aktiven Wertschätzung 
für ihren Einsatz entgegen. Bitte binden Sie Ihre Gabe oder 
einen Zettel mit Ihrer Anschrift an den Christbaum, den Sie 
bitte gut sichtbar bereitlegen. Er darf keinerlei Weihnachts-
schmuck mehr tragen. 
Einige Mitbürger sehen diese Sammlung offensichtlich als 
Abfallentsorgung, die bereits durch die Müllgebühren begli-
chen ist. Das ist richtig, wenn der Christbaum selbst zum 
Wertstoffhof gebracht wird. Diesem Gedanken folgend wer-
den diese Christbäume zukünftig nicht mehr mitgenommen, 
da die Kolpingjugend davon ausgeht, dass die Eigentümer 
den Baum selbst zum Wertstoffhof bringen wollen.
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Lassen Sie sich verführen von den frisch eingetroffenen Lektüren: Yoga Town von Daniel Speck; PHI 
von Joachim Vorndran; Die Perlenprinzessin-Rivalen und Kanibalen von Lorentz Iny. Neue 
Kinderbücher und Tonies erwarten unsere jüngeren Gäste. 

Wir sind auch in der Adventszeit und im Neuen Jahr zu gewohnten Zeit für Sie da,                               
nur am 28.12.23 haben wir geschlossen.  

All unseren Lesern wünschen wir zur Weihnachtszeit 
viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. 

Und hoffen dann, dass es so bleibt. 
Bis bald und eine gute Zeit! 

              Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Neue Jahr 

und freuen uns unseren jungen Lesern (ca. 4 bis 7 Jahre) in unserer Bücherei folgendes kurzweilige 
Programm anbieten zu können: 

04.01.2024  ‚Vorlesestunde‘ inkl. Bastelangebot von 15.30 Uhr bis 16:30 Uhr (kleiner Saal) 

01.02.2024  ‚Vorlesestunde‘ von 15 Uhr bis 15.30 Uhr 

07.03.2024  ‚Vorlesestunde‘ von 15 Uhr bis 15.30 Uhr 

Lasst euch überraschen, Spaß ist garantiert! Wir freuen uns auf Euch! 

******************************************* 

Im Neuen Jahr, am 26.01.2024 um 19 Uhr laden wir zur Erwachsenenlesung ein. 

Auch für Karnevalsnacks und -drinks            ist gesorgt. (Dauer ca. 90 min) 

‚Heiteres für Faschingsmuffel‘ 

(auch Faschingfans sind willkommen) 

Für all unsere Veranstaltungen bitten wir um kurze Anmeldung per mail (bucheltmann@outlook.de) 
oder auch persönlich in der Bücherei. 

Wir freuen uns auf Euch  

Euer Bücherei Team Eltmann 
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Information der VerwaltungenInformation der Verwaltungen

 ■ Redaktionelle Informationen
Ihre Inhalte für den überregionalen Teil senden Sie bitte 
an gemeinde@rauhenebrach.de Auskünfte zum jeweili-
gen Redaktionsschluss und Erscheinungstag erhalten Sie  
unter 09554/92210 

 ■ Voller Energie in Richtung Weihnachten

Landkreis Haßberge bringt Adventskalender heraus
Die Adventszeit steht vor der Tür und das ein oder andere 
Weihnachtsgeheimnis liegt in der Luft. Alles andere als ge-
heim bleiben soll eine besondere Aktion des Landkreises 
Haßberge in diesem Jahr. Damit Bürgerinnen und Bürger 
voller Energie durch die Vorweihnachtszeit kommen, haben 
Regionalmanagement und Klimaschutzmanagement ge-
meinsam mit dem UmweltBildungsZentrum und der Ener-
gieberatung einen Adventskalender entwickelt. Hinter den 
Türchen warten nicht nur wissenswerte Informationen zur 
Energiewende im Landkreis Haßberge, sondern auch ganz 
praktische Energiespartipps für den Alltag und die ein oder 
andere kreative, umweltbewusste Weihnachtsidee. Darüber 
hinaus konnte dank freundlicher Unterstützung der Sparkas-
se Schweinfurt-Haßberge, der VR-Bank Lichtenfels-Ebern 
eG, der Bankhaus Max Flessa KG sowie des Unternehmens 
Gelder & Sorg ein Quiz in den Adventskalender integriert 
werden. Mit den richtigen Lösungen haben alle Teilnehmen-
den die Chance auf attraktive Sachpreise. 
„Der Landkreis Haßberge hat sich auf den Weg gemacht, 
bis 2030 bilanziell klimaneutral zu werden und die Region 
nachhaltig zu gestalten. Dieses Ziel zu erreichen ist eine 
große Gemeinschaftsaufgabe. Der Adventskalender soll ein 

kleines Stück dazu beitragen und vor allem zeigen, dass Kli-
maschutz und Energiewende auch richtig Spaß machen kön-
nen“, erläutert Landrat Wilhelm Schneider den Hintergrund 
der Aktion.
Der Adventskalender wird ab 28. November an verschiede-
nen Stellen im Landkreis Haßberge kostenfrei zur Verfügung 
stehen. Die Abholstellen werden unter www.regionalmanage-
ment-hassberge.de/adventskalender/ veröffentlicht werden. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Adventskalen-
der kostenfrei per E-Mail an regionalmanagement@hassber-
ge.de sowie telefonisch unter 09521/27-650 zu bestellen. 
Landrat Wilhelm Schneider empfiehlt: „Holen Sie sich mit 
dem Adventskalender die passende Energie für die Vorweih-
nachtszeit und gestalten Sie damit das Warten aufs Christ-
kind neu. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit unserem Ad-
ventskalender!“

 ■ 25.000 Euro Preisgeld für das Projekt 
„Landkreis Haßberge: Gemeinschaftsprojekt 
Energiewende

Landkreis Haßberge gewinnt beim Bundeswettbewerb 
„Klimaaktive Kommune 2023“
Berlin/Haßfurt  - Der Landkreis Haßberge gehört zu den 
Gewinnern beim Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2023“. 
Die Auszeichnung wurde für die Gründung der GUT Haßber-
ge mbH – Gesellschaft zur Umsetzung erneuerbarer Tech-
nologieprojekte und den daraus entstandenen Erneuerbare 
Energie-Projekten vergeben. Die Preisverleihung fand im 
Rahmen der Kommunalen Klimakonferenz 2023 in Berlin 
statt. Ausgeschrieben wird der Wettbewerb „Klimaaktive 
Kommune“ vom Deutschen Institut für Urbanistik mit Förde-
rung der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Kooperationspartner 
sind der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag 
und der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Der Gewinn 
ist mit 25.000 Euro Preisgeld dotiert, das wieder in Klimapro-
jekte zu investieren ist. Landrat Wilhelm Schneider freute 
sich sehr über die Auszeichnung und kündigte an, wie das 
Preisgeld genutzt werden soll: „Wir werden das Preisgeld 
dafür nutzen, ein umfassendes Kommunikationskonzept zu 
erarbeiten. Unser Ziel ist es, so noch mehr Bürgerinnen und 
Bürger für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu begeistern. Wir 
wollen möglichst alle mitnehmen und überzeugen, dass Kli-
maschutz eine Gemeinschaftsaufgabe ist.““

„Ideenschmiede“ für die Energiewende
Die GUT Haßberge – Gesellschaft zur Umsetzung erneuerba-
rer Technologieprojekte im Landkreis Haßberge mbH ist die 
zentrale Anlaufstelle für alle Kommunen und Bürger*innen 
im Landkreis zur Umsetzung der Energiewende. Der Land-
kreis gründete die Gesellschaft 2011 gemeinsam mit allen 
26 kreisangehörigen Kommunen, den Städtischen Betrieben 
Haßfurt und dem Bayerischen Bauernverband. Die Gesell-
schaft ist eine „Ideenschmiede“ mit dem Ziel, die Energie-
versorgung im Landkreis Haßberge auf erneuerbare Energien 
umzustellen. 

Mit dem Adventskalender des Landkreises Haßberge 
gibt es die passende Weihnachtsenergie gleich mit 
dazu. Foto: LRA Haßberge 
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Aufgabe der GUT ist es, die Möglichkeiten von Projekten zur 
Nutzung erneuerbarer Energien zu prüfen, zu planen und bis 
zur Umsetzung zu begleiten. So werden für das Kreisgebiet 
die verschiedenen Möglichkeiten zur Nutzung von Windkraft, 
Solarenergie, Biomasse und Geothermie erarbeitet und auf 
technische sowie wirtschaftliche Machbarkeit und Tragfä-
higkeit überprüft. Ein großes Anliegen der GUT Haßberge ist 
es dabei, die lokale Wertschöpfung durch die Installation der 
Anlagen ebenso wie die Stromerträge vor Ort zu halten und 
zusätzlich neue Arbeitsplätze zu schaffen.  Die GUT selbst 
wurde bei ihrer Gründung durch eine Einlage der Gesell-
schafter finanziert. Mittlerweile trägt sie sich durch die Re-
alisierung der erneuerbaren Energie-Projekte im Landkreis 
finanziell selbst. „Unser Ansporn ist es, durch eine nachhal-
tige, klimafreundliche Gestaltung unseres Landkreises be-
sonders die Resilienz und die regionale Wertschöpfung zu 
steigern. Durch die enge Kooperation mit den kreiseigenen 
Kommunen kann die Energiewende im Landkreis selbst ge-
staltet werden.“, so Landrat Wilhelm Schneider.

Von der Planung bis zur Umsetzung 
Ausgangspunkt für die aktuelle Planung des Ausbaus erneu-
erbarer Energien ist der digitale Energienutzungsplan (ENP), 
der gemeinsam von der GUT Haßberge und dem Landkreis 
2020 erarbeitet wurde. Inzwischen wurden mehrere Projek-
te des digitalen ENP bereits vollständig umgesetzt – diese 
umfassen vor allem Photovoltaik-Anlagen auf kommuna-
len Dächern sowie Freiflächen-Photovoltaik Anlagen. Da-
rüber hinaus befinden sich derzeit über 20 Projekte in der 
Planungs- bzw. Umsetzungsphase. Elf davon sind Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen, weitere Vorhaben sind zum Bei-
spiel Nahwärmenetze. Im Bereich „Windenergie“ wurde be-
reits 2015 das erste Projekt umgesetzt, indem der Windpark 
„WK63“ bei Sailershausen mit 24 Megawatt ans Netz ging. 
Darüber hinaus wird derzeit der weitere Ausbau der Winde-
nergie durch die GUT Haßberge mbH im Kreisgebiet unter-
sucht. 
Derzeit begleitet die GUT auch die Entwicklung einer land-
kreisweiten Wasserstoffstrategie. Ziel ist es, Elektrolyseure 
sowie entsprechende Infrastruktur zur Verteilung des Was-
serstoffes zeitnah im Zusammenspiel mit dem Ausbau der 
erneuerbaren Energien aufzubauen. Eine Bedarfsabfrage 
bei den ansässigen Industriebetrieben und weiteren rele-
vanten Unternehmen für zukünftigen Wasserstoff wurde be-
reits durchgeführt. Zum jetzigen Zeitpunkt werden mögliche 
Standorte für Elektrolyseure im gesamten Landkreisgebiet 
ermittelt. 
Insgesamt verfolgt der Landkreis das Ziel, den Einsatz rege-
nerativer Energien so weit zu steigern, dass er bis zum Jahr 
2030 bilanziell klimaneutral und im Energiesektor möglichst 
autark ist. Die GUT Haßberge verleiht dem Landkreis die nö-
tige „Schubkraft“ auf dem Weg dahin. 

Wettbewerb „Klimaaktive Kommune“
Der Wettbewerb „Klimaaktive Kommune“ wird seit 2009 im 
Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative ausgelobt. In 
diesem Jahr wurden insgesamt 79 Beiträge in vier unter-
schiedlichen Kategorien eingereicht. Der Landkreis Haßber-
ge hat sich mit dem Projekt Landkreis Haßberge: Gemein-
schaftsprojekt Energiewende in der Kategorie „Erneuerbare 
Energien im kommunalen Fokus“ beworben. In dieser Kate-
gorie gab es 32 Bewerbungen, aus denen vier Gewinnerpro-
jekte ausgewählt wurden.

 ■ Übung ausländischer NATO-Streitkräfte; 
Manöver im Bereich des Landkreises  
Haßberge

In der Zeit vom 1. bis 22. Dezember werden im Bereich 
des Landkreises Haßberge Manöver militärischer Einheiten 
durchgeführt. Dabei wird auch die Gemarkungsgrenze der 
Gemeinde Rauhenebrach berührt. Es handelt sich im We-
sentlichen Außenlandeübungen von Hubschraubern. Der 
Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen 
der übenden Truppe fernzuhalten. Anlässlich der Übungen 
liegen gebliebenen Sprengmittel (Munition und dgl.) dürfen 
nicht gesammelt oder sonst wie verwertet werden. Nichtbe-
achtung dieses Hinweises hat strafrechtliche Folgen. 
Schäden, die durch die Übung entstanden sind, sind um-
gehend, jedoch spätestens innerhalb eines Monats nach 
Beendigung der Übung schriftlich bei der Gemeinde oder 
innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der 
Geschädigte von dem Schaden und der beteiligten Truppe 
Kenntnis erlangt hat, schriftlich bei der Schadens-Regulie-
rungsstelle des Bundes (SRB) geltend zu machen. Für die 
Anmeldung von Entschädigungsansprüchen ist an folgende 
Adresse zu schreiben: Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben, Schadensregulierungsstelle des Bundes – Regional-
büro Ost, Drosselbergstr. 2, 99097 Erfurt, Telefon 0361/3482 
-Durchwahl -131 oder -181 -Telefaxnummer -366, E-Mail: 
VA-Erfurt@bundesimmobilien.de.  Dort kann auch ein ent-
sprechendes Formular angefordert werden. 
Wird die Frist versäumt, ist der Anspruchsberechtigte kraft 
Gesetzes mit seinen Ansprüchen ausgeschlossen und die 
Schadensregulierungsstelle Ost muss den verspäteten An-
trag zurückweisen. 

Freuen sich über die Auszeichnung (von links): Cornelia 
Rösler, Leiterin des Bereichs Umwelt beim Deutschen 
Institut für Urbanistik (Difu), Marco Siller, Geschäftsfüh-
rer GUT Haßberge mbH, Thomas Stadelmann, stellver-
tretender Vorsitzender Bayerischer Gemeindetag 
Haßberge, Landrat Wilhelm Schneider, Lisa Kötting,  
Klimaschutzmanagerin Landkreis Haßberge, Dr. Sven 
Reinhardt, Referatsleiter Nationale Klimaschutzinitiative, 
Sven Plöger, Moderator. Foto: Peter Himsel
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und der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Der Gewinn 
ist mit 25.000 Euro Preisgeld dotiert, das wieder in Klimapro-
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dafür nutzen, ein umfassendes Kommunikationskonzept zu 
erarbeiten. Unser Ziel ist es, so noch mehr Bürgerinnen und 
Bürger für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu begeistern. Wir 
wollen möglichst alle mitnehmen und überzeugen, dass Kli-
maschutz eine Gemeinschaftsaufgabe ist.““

„Ideenschmiede“ für die Energiewende
Die GUT Haßberge – Gesellschaft zur Umsetzung erneuerba-
rer Technologieprojekte im Landkreis Haßberge mbH ist die 
zentrale Anlaufstelle für alle Kommunen und Bürger*innen 
im Landkreis zur Umsetzung der Energiewende. Der Land-
kreis gründete die Gesellschaft 2011 gemeinsam mit allen 
26 kreisangehörigen Kommunen, den Städtischen Betrieben 
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Mit dem Adventskalender des Landkreises Haßberge 
gibt es die passende Weihnachtsenergie gleich mit 
dazu. Foto: LRA Haßberge 
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 ■ Unterfränkischer Inklusionspreis für  
Inklusives Zeltlager

Das Traditionszeltlager von Kreisjugendring Haßberge 
und Lebenshilfe Haßberge e.V. erhält unterfränkischen 
Inklusionspreis 2023
Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel hat am 18. September 
2023 in Würzburg bereits zum 6. Mal den mit insgesamt 
12.500 Euro dotierten unterfränkischen Inklusionspreis ver-
liehen. Gemeinsam mit einer Fachjury, bestehend aus drei 
Bezirkstagsmitgliedern, der Behindertenbeauftragte vom 
Bezirk Unterfranken und drei Vertretern von Menschen mit 
Behinderung, hat Erwin Dotzel aus den 38 eingereichten Be-
werbungen die fünf diesjährigen Preisträger ausgewählt. 
Der Kreisjugendring Haßberge erhielt gemeinsam mit der 
Lebenshilfe Haßberge e.V. für das in Kooperation durchge-
führte „Inklusive Zeltlager“ erstmals den Preis in der Katego-

Sorgen am Arbeitsplatz  
Sorgen um den Arbeitsplatz 
Probleme mit Arbeitslosigkeit

                                                         

Beratungsnachmittage Arbeit und Soziales
2024

ein Gemeinschaftsangebot von KAB und Betriebsseelsorge

30. Januar 14. Mai 22. Oktober 
27. Februar 25. Juni  26. November 
26. März 30. Juli 17. Dezember 
30. April 24. September  

von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
im Haus St. Bruno Haßfurt, Promenade 37

Wir bieten Ihnen kostenlose Beratung, Gespräche und Hilfe an!

Sie haben Angst um ihren Arbeitsplatz, weil es dem Betrieb schlecht geht? Sie stehen vor dem
Ruhestand und wollen wissen, wie Ihre Rente aussieht? Sie erleben Konflikte am Arbeitsplatz bis
hin zu Mobbing und wollen lernen, damit umzugehen? Sie haben Ihren Arbeitsplatz schon verloren
und wollen wissen, was es mit Arbeitslosengeld und Hartz IV auf sich hat? Sie haben Fragen zum
Thema Schwerbehinderung oder sind schon länger krank?

Kontakt:

Rudi Reinhart, Betriebsseelsorger
Haus St. Bruno, Promenade 37, 97437 Haßfurt 
Handy: 0152/26211111
Email: rudi.reinhart@bistum-wuerzburg.de

Beratungstermine auch nach telefonischer Vereinbarung 
vor Ort möglich!

rie „Freizeit und Sport“. Die Freude über die Auszeichnung 
als ein herausragendes Beispiel für Inklusion war bei allen 
Beteiligten groß. Das Traditionszeltlager fand in diesem Jahr 
bereits zum 32. Mal statt. Rund 45 Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Behinderung verbringen dabei jährlich zehn 
Tage gemeinsam in Reutersbrunn auf dem Jugendzeltplatz. 
Die zentralen Bestandteile des täglichen Miteinanders sind 
Toleranz, gegenseitige Rücksichtnahme und gleichberech-
tigte Teilhabe. Das „Inklusive Zeltlager“ wird mit ganz viel 
Leidenschaft, Herzblut und Begeisterung von einem ehren-
amtlichen, ebenfalls inklusiven Team vorbereitet und durch-
geführt. Das Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro fließt in das 
Zeltlager. KJR-Vorsitzender Thomas Wagenhäuser spricht 
seinen herzlichen Dank an die Lagerleitungen, die unzähli-
gen Ehrenamtlichen sowie die Hauptamtlichen von Kreisju-
gendring und Lebenshilfe aus, die sich in den mehr als 30 
Jahren für das „Inklusive Zeltlager“ eingesetzt haben oder 

Nachrichten anderer Stellen und BehördenNachrichten anderer Stellen und Behörden
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immer noch einsetzen. Er ist sich sicher: „Ohne diese vielen 
Menschen wäre das Inklusive Zeltlager niemals umsetzbar 
gewesen und nicht das was es heute ist!“
Den Preis in der Kategorie „Arbeit“ holte das Inklusionscafé 
„Café Senza Limiti“. Hier arbeiten Menschen mit und ohne 
Behinderung gleichberechtigt neben- und vor allem mitei-
nander. In der Kategorie „Bildung und Erziehung“ ging der 
Preis an die Volkshochschule Aschaffenburg in Kooperation 
mit der Lebenshilfe Aschaffenburg für das gemeinsame Pro-
jekt „Demokratie leben – ein inklusives Projekt“. Das The-
ater Chambinzky war Preisträger in der Kategorie „Kultur, 
Natur und Umwelt“ und zeigte einen kleinen Ausschnitt aus 
dem Weihnachtsstück „Oliver Twist“, welches direkt auf der 
Bühne in Gebärdensprache gedolmetscht wurde. Der Preis 
in der Kategorie „Wohnen“ ging an das Ambulant Betreute 
Einzelwohnen für Menschen mit Suchterkrankung des Ca-
ritasverbands Aschaffenburg. Musikalisch wurde die Preis-
verleihung mit Gesang und Keyboard umrahmt. Sowohl das 
gesamte gesprochene, als auch das gesungene Wort wur-
den in Gebärdensprache gedolmetscht. Das Buffet kam vom 
Inklusionscafé „Café Senza Limiti“.

Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel überreichte dem 
Kreisjugendring und der Lebenshilfe Haßberge e.V. im 
Theater Chambinzky den unterfränkischen Inklusions-
preis für das „Inklusives Zeltlager“. 

Sonstige MitteilungenSonstige Mitteilungen

 ■ UBIZ 

Weihnachtsgeschichten im Stall:

Ach du dicker Weihnachtsmann -  
Kamischibai
Geeignet für Kinder ab 4 Jahren.
Mi., 20.12, 17:15 - 18:30 Uhr, 
Ralf Rüdiger sucht Weihnachten
Geeignet für Kinder ab 6 Jahren mit Begleitperson(en)
Fr., 22.12, 17:15 - 18:30 Uhr
Lukasevangelium
Do., 21.12, 20:15 - 21:45 Uhr, € 13,00 
Fr., 22.12, 20:15 - 21:45 Uhr, € 13,00 

Für alle Veranstaltungen ist vorherige Anmeldung erforder-
lich! 09529.9222-0, info@ubiz.de oder online www.ubiz.de

 ■ Gut beraten – selbst-  
bestimmt teilhaben!

Terminankündigung –Beratungsangebot Eingliederungs-
hilfe
Der Bezirk Unterfranken ist für Sie da und bietet in Ihrer Re-
gion für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige 
sowie allen weiteren interessierten Personen eine wohnort-
nahe Beratung zu Themen der Eingliederungshilfe an. 
Die Beratungen finden an folgenden Tagen in der Zeit von 
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Landratsamt Haßberge (Am 
Herrenhof 1, 97437 Haßfurt) statt: 
11.01.2024 11.04.2024 
01.02.2024 02.05.2024
07.03.2024 06.06.2024
Einen Termin können Sie unter 0931 7959-1349, per Mail 
an beratung-eingliederungshilfe@bezirk-unterfranken.de 
oder über unsere Homepage (www.bezirk-unterfranken.de/ 
beratung-egh) vereinbaren. 

VolkshochschuleVolkshochschule

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, in dem wir gemeinsam 
gelernt und uns weiterentwickelt haben. Wir möchten die-
se besinnliche Zeit nutzen, um Ihnen unseren herzlichsten 
Dank auszusprechen. Ihr Engagement, Ihre Leidenschaft für 
das Lernen und Ihr Beitrag zur Gemeinschaft der Volkshoch-
schule Landkreis Haßberge haben das vergangene Jahr be-
sonders gemacht.
In den Kursen haben wir nicht nur Wissen ausgetauscht, 
sondern auch Erfahrungen, Geschichten und Lächeln geteilt. 
Gemeinsam haben wir Herausforderungen gemeistert und 
uns gegenseitig inspiriert. Dank Ihrer Hingabe ist die Volks-
hochschule ein Ort des Austauschs und der gegenseitigen 
Unterstützung.
Ein besonderer Dank gebührt unseren engagierten Kurslei-
tungen. Mit ihrer Fachkompetenz und Begeisterung haben 
sie eine einladende Lernumgebung geschaffen, die nicht nur 
Wissen vermittelt, sondern auch Verbindungen knüpft und 
Gemeinschaften stärkt.
Ein herzliches Dankeschön geht auch an unsere geschätz-
ten Bürgermeister, unsere Kooperationspartner und Förderer, 
die die Bedeutung von lebenslangem Lernen in unseren Ge-
meinden unterstützen und betonen.
In dieser festlichen Zeit möchten wir hervorheben, dass Bil-
dung eine unendliche Ressource ist, die durch Teilen sogar 
noch wächst. Jeder von Ihnen trägt dazu bei, dass unser Wis-
sen und unsere Erfahrungen wachsen und gedeihen. Möge 
die Weihnachtszeit Ihnen Ruhe und Geborgenheit schenken 
und das kommende Jahr neue Lernabenteuer, inspirierende 
Begegnungen und persönliches Wachstum für jeden von Ih-
nen bereithalten.
Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 
wünscht Ihnen die Volkshochschule Landkreis Haßberge!
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Natursteine Heil!
Kompetenz in Stein seit 1910


	Bambergerstrasse 20

97514 Oberaurach/Kirchaich
 Tel.: 

09549 – 392
 
natursteineheil@gmx.de

www.natursteine-heil.de





Grabmale - Grabzubehör
Küchenarbeitsplatten - Tischplatten

Treppenstufen - Fensterbänke
Wand- & Bodenplatten

Gartengestaltung, Brunnen, Figuren
Aussenanlagen

Öffentliche Projekte

Mobil: 0171 64 72 041
info@naumann-estriche.de
www.naumann-estriche.de

Naumann Estriche
Mario Naumann
Estrichlegermeister

Am Hahn 82, 97483 Eltmann
Fon: 09522 707 273
Fax: 09522 301 474
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Naumann Estriche
Mario Naumann
Estrichlegermeister

Am Hahn 82, 97483 Eltmann
Fon: 09522 707 273
Fax: 09522 301 474

Die besten Wünsche zum  
Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel  
allen Kunden, Freunden und Bekannten.

Am Hahn 82.97483 Eltmann. Tel. 09522 7072 73
info@naumann-estriche.de. www.naumann-estriche.de

Mobil: 0171 64 72 041
info@naumann-estriche.de
www.naumann-estriche.de

Naumann Estriche
Mario Naumann
Estrichlegermeister

Am Hahn 82, 97483 Eltmann
Fon: 09522 707 273
Fax: 09522 301 474

Mobil: 0171 64 72 041
info@naumann-estriche.de
www.naumann-estriche.de

Naumann Estriche
Mario Naumann
Estrichlegermeister

Am Hahn 82, 97483 Eltmann
Fon: 09522 707 273
Fax: 09522 301 474

Mobil: 0171 64 72 041
info@naumann-estriche.de
www.naumann-estriche.de

Naumann Estriche
Mario Naumann
Estrichlegermeister

Am Hahn 82, 97483 Eltmann
Fon: 09522 707 273
Fax: 09522 301 474

Mobil: 0171 64 72 041
info@naumann-estriche.de
www.naumann-estriche.de

Naumann Estriche
Mario Naumann
Estrichlegermeister

Am Hahn 82, 97483 Eltmann
Fon: 09522 707 273
Fax: 09522 301 474

Mobil: 0171 64 72 041
info@naumann-estriche.de
www.naumann-estriche.de

Naumann Estriche
Mario Naumann
Estrichlegermeister

Am Hahn 82, 97483 Eltmann
Fon: 09522 707 273
Fax: 09522 301 474

Mobil: 0171 64 72 041
info@naumann-estriche.de
www.naumann-estriche.de

Naumann Estriche
Mario Naumann
Estrichlegermeister

Am Hahn 82, 97483 Eltmann
Fon: 09522 707 273
Fax: 09522 301 474

Die besten Wünsche zum  
Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel  
allen Kunden, Freunden und Bekannten.

96185 Steinsdorf – zentrale@sitzmann-sonnenschutz.de 
Tel. 0 95 49 / 98 99 50

Gelenkarm-Markisen
Pergola-Markisen
Sonnenschirme

Anfragen gerne per e-mail an:  
zentrale@schattenoase.de

JETZT WINTERPREISE

   sichtbar mehr...

Wir wünschen Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und einen erfolgreichen
Start ins Jahr 2024 

Knetzgauer Str. 3 · 97522 Sand a. Main
Tel. 09524 3300 · www.sds-werbetechnik.de

Unser Büro ist vom 27.12.2023 – 05.01.2024 geschlossen.

Frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr wünschen wir allen 
Kunden, Freunden und Bekannten.

Brunnenstraße 1 · 97483 Eltmann · Telefon 09522 396 

SYMPATHIE UND SERVICE SEIT 1860

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 
wünschen wir allen Kunden, Freunden und 

Bekannten
Brunnenstraße 1 • 97483 Eltmann • Telefon 09522 396

Wir wünschen all unseren Kunden, Freunden und Bekannten  
ein frohes Weihnachtsfest und viel Gesundheit im neuen Jahr

Frohe Weihnachten!
Wir möchten uns für die gute Zusammenarbeit 

im vergangenen Jahr bedanken und wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie besinnliche Weihnachtstage!

info@elektro-tgraser.de  |  elektro-tgraser.de  |  +49 170 7901463
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Wir wünschen Ihnen und 
Ihrer Familie ein frohes 
Weihnachtsfest und al-
les Gute im neuen Jahr!

www.uez.de

Gasthof Weißes Kreuz

Zinkenstraße 2 · 97483 Eltmann 
Tel.: 09522/397 · info@weisseskreuz-eltmann.de 
www.weisseskreuz-eltmann.de

-  Täglich Mittags- und Abendtisch
-  Donnerstag und Samstag Ruhetag
-  Familienfeiern und Gruppen ab 20 Personen  

bewirten wir gerne auch am Ruhetag

Wir wünschen allen unseren  
Gästen, Freunden und Bekannten  
ein frohes Weihnachtsfest  
und alles Gute für das neue Jahr!
Ihre Fam. Fritzmann und Welz

Am Samstag,  
06.01.2024, 

haben wir geöffnet

Öffnungszeiten:  
täglich ab 16.00 Uhr 
Di. und Do. Ruhetag

Ihre Brauerei Roppelt 
Tel. 09522/1840

Sonntags: Mittagstisch

Sa./So. 06./07. Januar und

Sa./So. 20./21. Januar 

Fischwochenende

Gasthaus & Brauerei Roppelt • An der Steige 2, 97514 Trossenfurt

BRENNHOLZ
Nur Hartholz, gesägt, gespalten, 

frei Haus geliefert, Preis auf Anfrage.

MS-Forstservice-Holzhandel
Tel. 09522-707561 o. 0174 8882365




